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– FÜNFTER TEIL –

Schulverfassung

Erster Abschnitt
Grundlagen

§ 50
Schulische Selbstverwaltung

1Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags ist die einzelne Schule im Rah-
men der staatlichen Gesamtverantwortung verantwortlich für die planmäßige Erteilung von 
Unterricht, die Erziehung der Schülerinnen und Schüler und die Verwaltung und Organisation 
ihrer inneren Angelegenheiten. 2Dabei sollen die mit diesem Gesetz gegebenen Möglichkeiten 
einer eigenständigen Gestaltung von Unterricht und Schulleben aktiv genutzt werden.

§ 51
Schulprogramm

(1) 1Die Schule legt die besonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen ihrer pä-
dagogischen Arbeit sowie Kriterien für die Zielerreichung in einem Schulprogramm fest. 2Sie 
konkretisiert darin den allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag im Hinblick auf die spe-
zifischen Voraussetzungen und Merkmale ihrer Schülerschaft und die spezifischen Gegeben-
heiten der Schule und ihres regionalen Umfeldes unter Nutzung der ihr nach diesem Gesetz 
gegebenen inhaltlichen und unterrichtsorganisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten. 3Zu den 
Festlegungen des Schulprogramms können gehören:

 > besondere didaktisch methodische Schwerpunkte im Unterricht, 

 > die Umsetzung der fächerübergreifend zu unterrichtenden Aufgabengebiete,

 > die Ausgestaltung der Stunden- und Pausenordnung,

 > besondere Maßnahmen zur Förderung spezifischer Schülergruppen, insbesondere 
von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten, von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Begabungen, von behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Schülerinnen und Schülern und von zwei- oder mehrsprachig 
aufwachsenden Schülerinnen und Schülern, 

 > besondere Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangebote,

 > besondere Formen der Schülermitwirkung,

 > besondere Maßnahmen zur Förderung des Schullebens,

 > die Kooperation mit anderen Schulen und Einrichtungen des Stadtteils.
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(2) Bei der Erarbeitung des Schulprogramms sind die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
insbesondere die in den §§ 1 bis 3 niedergelegten Ziele und Grundsätze sowie die Bildungs-
pläne, zu beachten.

(3) Die Ziele und die Umsetzung des Schulprogramms überprüft die Schule in regelmäßigen 
Abständen auch eigenverantwortlich im Rahmen der Evaluation nach § 100.

Zweiter Abschnitt
Schulkonferenz

§ 52
Aufgaben

(1) 1Die Schulkonferenz ist das oberste Beratungs- und Beschlussgremium der schulischen 
Selbstverwaltung der allgemeinbildenden Schulen. 2Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, den sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Schule.

(2) 1Die Schulkonferenz berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule, insbesondere 
über das Schulprogramm sowie die Ziel- und Leistungsvereinbarungen, und beschließt darüber 
nach Maßgabe dieses Gesetzes. 2Schülerrat, Elternrat und Lehrerkonferenz können der Schul-
konferenz hierfür Vorschläge unterbreiten.

§ 53
Entscheidungsrechte

(1) 1Die Schulkonferenz beschließt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer anwesenden 
Mitglieder, mindestens jedoch mit der Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder, auf der 
Grundlage von Vorlagen der Lehrerkonferenz über das Schulprogramm gemäß § 51 Absatz 1 
und bewertet die Durchführung und den Erfolg der pädagogischen Arbeit der Schule. 2Sie kann 
die Lehrerkonferenz mit einer Weiterentwicklung des Schulprogramms beauftragen.

(2) Die Schulkonferenz beschließt ferner mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer anwesenden 
Mitglieder, mindestens jedoch mit der Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder, über einen 
Antrag

1. auf Durchführung eines Schulversuchs oder Errichtung einer Versuchsschule oder 
auf Einrichtung besonderer Formen der Schulleitung gemäß § 10 Absatz 3 Satz 2, 

2. auf Führung der Schule als Ganztagsschule gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 oder auf 
Einrichtung von Betreuungsangeboten, 

3. auf Namensgebung für die Schule, 

4. auf Einrichtung einer Vorschulklasse, 

5. auf Einrichtung einer Schule gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz.
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(3) Die Schulkonferenz der Grundschule beschließt stets mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
ihrer anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch mit der Mehrheit ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder.

(4) 1Die Schulleitung unterrichtet die Schulkonferenz insbesondere über die Verwendung der 
Haushalts-, Personal- und Sachmittel, die Ergebnisse der Schulinspektionen (§ 85 Absatz 3) 
und der Evaluationen nach § 100 sowie das Fortbildungsprogramm für das schulische Perso-
nal. 2Die Schulkonferenz entscheidet über

1. die Hausordnung,

2. die schuleigene Stundentafel,

3. die Kooperation mit externen Partnern,

4. die Grundsätze für die Durchführung von Klassenkonferenzen,

5. die Grundsätze für den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben und der 
Lernerfolgskontrollen im Rahmen der Vorgaben der zuständigen Behörde,

6. den Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarung,

7. die Grundsätze für die innerschulische Qualitätsentwicklung,

8. die Form der Anhörung der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und 
der Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler vor der 
abschließenden Beschlussfassung über die Zeugnisse nach § 62 Absatz 3, 

9. die Grundsätze für die Verwendung der Personal- und Sachmittel, die der 
Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, im Rahmen ihrer 
Zweckbestimmung, sowie über die Grundsätze der Beschaffung und Verwaltung 
der Lernmittel,

10. die Grundsätze für die Planung von Projektwochen und weiterer schulischer 
Veranstaltungen sowie über die Grundsätze für Angelegenheiten der 
Schülerbetreuung,

11. die Grundsätze für Arbeitsgemeinschaften, Neigungsgruppen und Wahlangebote,

12. die Grundsätze für die Mitwirkung von Eltern im Unterricht und bei sonstigen 
Veranstaltungen,

13. die Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der Schule nach § 33 
Absatz 2,

14. die Grundsätze für die Überlassung von Räumen der Schule an Lehrerinnen und 
Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler der Schule für andere als schulische 
Zwecke,
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15. die Durchführung von Geldsammlungen unter Schülerinnen und Schülern und 
Eltern,

16. die Grundsätze für soziale Aufgaben im Sinne des § 49 Absatz 2 Satz 2, 

17. eine von § 61 Absatz 2 abweichende Zusammensetzung der Klassenkonferenz.

§ 54
Anhörungsrechte

1Die Schulkonferenz ist rechtzeitig zu hören

1. vor der Zusammenlegung, Teilung, Verlegung oder Schließung der Schule sowie 
zur Verlegung von Klassen oder Schulstufen an andere Schulen,

2. vor größeren Um- oder Neubaumaßnahmen an der Schule.

2Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Wochen zur Stellungnahme gesetzt werden.

§ 55
Zusammensetzung

(1) 1Die Schulkonferenz besteht aus der Schulleiterin oder dem Schulleiter und an Schulen 
einschließlich der bei ihnen bestehenden Vorschulklassen

1. mit bis zu 300 Schülerinnen und Schülern aus je drei,

2. mit 301 bis 800 Schülerinnen und Schülern aus je vier,

3. mit über 800 Schülerinnen und Schülern aus je fünf

gewählten Mitgliedern des Schülerrats, des Elternrats und der Lehrerkonferenz. 2Die vom Schü-
lerrat gewählten Mitglieder müssen der Jahrgangsstufe 5 oder einer höheren Jahrgangsstufe 
angehören. 3Die nicht der Lehrerkonferenz angehörenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Schule wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied. 4In Schulen gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 zweiter 
Halbsatz mit bis zu 800 Schülerinnen und Schülern muss

1. mindestens eines der gewählten Mitglieder des Elternrats ein Kind oder mehrere 
Kinder in der Grundschule haben,

2. mindestens eines der gewählten Mitglieder des Elternrats ein Kind oder mehrere 
Kinder in einer der Sekundarstufen haben,

3. mindestens eines der gewählten Mitglieder der Lehrerkonferenz in der 
Grundschule unterrichten und

4. mindestens eines der gewählten Mitglieder der Lehrerkonferenz in einer der 
Sekundarstufen unterrichten.
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5In Schulen gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz mit mehr als 800 Schülerinnen und 
Schülern müssen

1. mindestens zwei der gewählten Mitglieder des Elternrats ein Kind oder mehrere 
Kinder in der Grundschule haben,

2. mindestens zwei der gewählten Mitglieder des Elternrats ein Kind oder mehrere 
Kinder in einer der Sekundarstufen haben,

3. mindestens zwei der gewählten Mitglieder der Lehrerkonferenz in der 
Grundschule unterrichten und

4. mindestens zwei der gewählten Mitglieder der Lehrerkonferenz in einer der 
Sekundarstufen unterrichten.

(2) Abweichend von Absatz 1 besteht die Schulkonferenz neben der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter und dem Mitglied, das die nicht der Lehrerkonferenz angehörenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gewählt haben,

1. an Schulen, in denen auf der Grundlage von § 72 Absatz 1 kein Elternrat gebildet 
worden ist, aus Mitgliedern der Lehrerkonferenz und des Schülerrats in der sich 
aus Absatz 1 ergebenden Anzahl,

2. an Schulen, in denen auf der Grundlage von § 64 Absatz 1 Satz 2 kein Schülerrat 
gebildet worden ist, aus Mitgliedern der Lehrerkonferenz und des Elternrats in der 
sich aus Absatz 1 ergebenden Anzahl.

(3) 1Die in die Schulkonferenz zu wählenden Mitglieder werden innerhalb von zwei Monaten 
nach Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr für zwei Jahre gewählt. 2Außerdem ist die glei-
che Anzahl von Ersatzmitgliedern zu wählen. 3Die Ersatzmitglieder der Schulkonferenz vertre-
ten die ordentlichen Mitglieder, solange diese an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gehindert 
sind.

§ 56
Verfahrensgrundsätze

(1) 1Den Vorsitz in der Schulkonferenz führt die Schulleiterin oder der Schulleiter. 2Die Schul-
konferenz wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden mindestens viermal im Schuljahr 
unter Mitteilung einer Tagesordnung mit einer Einladungsfrist von zwei Wochen einberufen. 
3Auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder muss innerhalb von zwei Wochen eine Sitzung 
unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnung einberufen werden.

(2) 1Die Schulkonferenz ist bei Anwesenheit der Mehrheit ihrer Mitglieder beschlussfähig. 2Ist 
oder wird sie beschlussunfähig, so kann sie frühestens zwei, längstens zehn Tage später zu 
derselben Tagesordnung erneut einberufen werden und ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschlussfähig. 3In Angelegenheiten, in denen eine zügige 
Entscheidung zu treffen ist und eine rechtzeitige Beschlussfassung der Schulkonferenz nicht 
herbeigeführt werden kann, ist die Schulleiterin oder der Schulleiter berechtigt, vorläufige 
Regelungen zu treffen.
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(3) 1Die Ersatzmitglieder der Schulkonferenz sowie Vertreterinnen oder Vertreter der zustän-
digen Behörde können mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 2Soweit nicht 
über Personalangelegenheiten beraten wird, sind Sitzungen der Schulkonferenz schulöffent-
lich; andere Personen können zur Teilnahme an einzelnen Sitzungen oder zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten eingeladen werden.

§ 56a
Ganztagsausschuss

(1) 1Zur Planung, Umsetzung und Begleitung der ganztägigen Bildung und Betreuung gemäß § 
13 Absatz 1 Satz 2 setzt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule einen Ganztagsausschuss 
ein, der paritätisch aus der Schulleitung, den vom Elternrat und an GBS-Schulen, die mit einem 
Träger der Jugendhilfe kooperieren, den vom Elternausschuss im Sinne von § 24 des Ham-
burger Kinderbetreuungsgesetzes entsandten Sorgeberechtigten, den Mitgliedern der Lehrer-
konferenz, gegebenenfalls den Mitgliedern des Schülerrats sowie an GBS-Schulen, die mit 
einem Träger der Jugendhilfe kooperieren, den Vertreterinnen oder Vertretern des Trägers der 
Jugendhilfe besteht. 2Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird durch die Schulkonferenz 
bestimmt. 3§ 55 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gilt entsprechend. 4Bei der Vertretung des El-
ternrats ist dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere Eltern im Ganztagsausschuss vertreten 
sind, deren Kinder auch am Ganztagsangebot teilnehmen. 5Der Ausschuss soll mindestens 
viermal jährlich zusammentreten und tagt schulöffentlich.

(2) 1Der Ganztagsausschuss berät über alle wichtigen Fragen der ganztägigen Bildung und 
Betreuung und ist vor Entscheidungen der Schulkonferenz zu Fragen der ganztägigen Bildung 
und Betreuung zu hören. 2Die Schulleitung und bei entsprechender Beteiligung die Leitung des 
jeweiligen Trägers der Jugendhilfe unterrichten den Ganztagsausschuss über grundlegende 
Entwicklungen der ganztägigen Bildung und Betreuung in der jeweiligen Schule. 3Jedes einzel-
ne Mitglied hat das Recht, Tagesordnungspunkte anzumelden. 4Der Ganztagsausschuss kann 
Empfehlungen oder Beschlussvorschläge entsprechend § 52 Absatz 2 Satz 2 an die Schulkon-
ferenz richten. 5Vertreterinnen und Vertretern des Ganztagsausschusses ist Gelegenheit zu 
geben, die Empfehlung oder den Vorschlag in der Schulkonferenz zu erläutern. 6Die Ablehnung 
oder Abänderung der Empfehlung oder des Vorschlags des Ganztagsausschusses muss die 
Schulkonferenz gegenüber dem Ganztagsausschuss begründen.

Dritter Abschnitt
Lehrerkonferenz

§ 57
Aufgaben

(1) 1Die Lehrerkonferenz ist das Beratungs- und Beschlussgremium der Lehrerinnen und Leh-
rer der Schule. 2Sie berät über die Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule 
und entscheidet darüber unter Berücksichtigung der von der Schulkonferenz oder dem Schul-
vorstand beschlossenen Grundsätze. 3Sie erstellt auf Verlangen der Schulkonferenz die für 
Beschlüsse nach § 53 Absatz 1 notwendigen Vorlagen. 4Sie fördert die Zusammenarbeit der 
Lehrkräfte. 5Sie wählt aus ihrer Mitte ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Schulkonferenz 
oder den Schulvorstand und den Findungsausschuss.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



FÜNFTER TEIL: SCHULVERFASSUNG

47

(2) Die Lehrerkonferenz beschließt insbesondere über

1. Grundsätze der Unterrichtsgestaltung, der Unterrichtsmethoden und der 
Leistungsbeurteilung sowie Verfahren zu deren Koordinierung und Auswertung,

2. Grundsätze der Unterrichtsverteilung, der Aufsichts- und Vertretungsregelungen 
und der Übertragung dienstlicher Aufgaben an Lehrerinnen und Lehrer der Schule,

3. Grundsätze der Erziehung, Betreuung und Beratung an der Schule,

4. Inhalt und Durchführung der schulinternen Lehrerfortbildung,

5. die Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der von der Schulkonferenz oder 
dem Schulvorstand beschlossenen Grundsätze.

§ 58
Zusammensetzung, Sitzungen

(1) 1Die Lehrerkonferenz besteht aus der Schulleiterin oder dem Schulleiter als Vorsitzender 
oder Vorsitzendem und dem an der Schule tätigen pädagogischen Personal. 2Stimmberechtigt 
ist, wer an der Schule regelmäßig mindestens sechs Wochenstunden selbständig Unterricht 
erteilt, das sonstige pädagogische Personal, soweit es mit mindestens einem Viertel der Re-
gelarbeitszeit an der Schule beschäftigt ist sowie die Schulleiterin als Vorsitzende oder der 
Schulleiter als Vorsitzender, sowie die Inhaberinnen bzw. Inhaber von Funktionsstellen nach 
§ 96 und Mitglieder des Personalrats. 3Die übrigen Mitglieder haben Rede- und Antragsrecht.

(2) 1Die Lehrerkonferenz wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden einberufen. 2Sie 
muss einberufen werden, wenn ein Viertel der Mitglieder dies unter Angabe der zu behandeln-
den Tagesordnung verlangt. 3Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 4Die Lehrerkonferenz kann zu 
ihren Sitzungen andere Personen einladen.

(3) Die nicht der Lehrerkonferenz angehörenden stimmberechtigten Mitglieder der Schulkon-
ferenz oder des Schulvorstands haben das Recht, an den Sitzungen der Lehrerkonferenz mit 
beratender Stimme teilzunehmen, soweit nicht Tagesordnungspunkte behandelt werden, die 
Personal- und Disziplinarangelegenheiten Einzelner betreffen.

§ 59
Abteilungskonferenzen, Fachkonferenzen

(1) 1An Schulen, die in Abteilungen gegliedert sind, kann die Lehrerkonferenz ihre Befugnisse 
ganz oder teilweise auf Abteilungskonferenzen übertragen. 2Deren Vorsitz hat die jeweilige 
Abteilungsleiterin oder der jeweilige Abteilungsleiter. 3Die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
die jeweilige Abteilungsleiterin oder der jeweilige Abteilungsleiter oder eine andere Abteilungs-
konferenz können binnen einer Woche mit aufschiebender Wirkung gegen einen Beschluss ei-
ner Abteilungskonferenz die Lehrerkonferenz anrufen. 4§ 58 Absatz 3 gilt sinngemäß.

(2) 1Die Lehrerkonferenz kann weitere Ausschüsse, insbesondere Fachkonferenzen, einsetzen 
und ihre Befugnisse ganz oder teilweise auf diese Ausschüsse übertragen. 2Absatz 1 gilt sinn-
gemäß.
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§ 60
(aufgehoben)

Vierter Abschnitt
Klassenkonferenz und Zeugniskonferenz

§ 61
Klassenkonferenz

(1) 1Soweit Schülerinnen und Schüler in Klassen unterrichtet werden, sind Klassenkonferen-
zen zu bilden. 2Die Klassenkonferenz berät über alle Angelegenheiten, die für die gemeinsame 
Arbeit in der Klasse von wesentlicher Bedeutung sind, insbesondere über die fachliche und 
pädagogische Koordination der Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 3Die Klassenkonferenz tagt 
mindestens zweimal im Schuljahr.

(2) 1Stimmberechtigte Mitglieder der Klassenkonferenz sind

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter,

2. die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer,

3. von der Lehrerkonferenz bestimmte Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrerinnen 
und Lehrer, die alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse unterrichten, sollen 
teilnehmen, 

4. die beiden Klassenelternvertreterinnen oder Klassenelternvertreter,

5. ab Jahrgangsstufe 4 die beiden Klassensprecherinnen oder Klassensprecher.

2Den Vorsitz in der Klassenkonferenz hat die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer. 3Die Sit-
zung ist nicht öffentlich.

(3) 1In Bereichen, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen unterrichtet werden, 
nimmt die Halbjahreskonferenz unter Mitwirkung der Schulstufensprecherinnen und Schulstu-
fensprecher die Aufgaben der Klassenkonferenz wahr. 2Für klassenübergreifende Angelegen-
heiten können mehrere Klassenkonferenzen durch Beschluss der Schulkonferenz zusammen-
gelegt werden.

§ 62
Zeugniskonferenz

(1) Aufgaben der Zeugniskonferenz sind die Beratung und Beschlussfassung über

1. den Inhalt der Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler sowie
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2. die erforderlichen Empfehlungen und Feststellungen zur weiteren Schullaufbahn in 
der besuchten Schule oder zum Übergang in eine andere Schulstufe oder Schulform 

auf der Grundlage der Vorschläge der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer.

(2) 1Der Zeugniskonferenz gehören die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsitzende oder 
Vorsitzender und die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte an. 2Bei Entscheidungen über 
Angelegenheiten einzelner Schülerinnen und Schüler sind neben der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter nur die Lehrkräfte stimmberechtigt, die sie unterrichtet haben.

(3) Den Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und den Vertreterinnen und Vertretern der 
Schülerinnen und Schüler ist vor der abschließenden Beratung und Beschlussfassung über die 
Zeugnisse Gelegenheit zur Stellungnahme zu allgemeinen Fragen der Zeugniserteilung und der 
Entwicklung des Leistungsstands der Klasse zu geben.

Fünfter Abschnitt
Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern

§ 63
Klassensprecherinnen und Klassensprecher,

Schulstufensprecherinnen und Schulstufensprecher

(1) 1Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse wählen spätestens vier Wochen nach Beginn 
des Unterrichts im neuen Schuljahr für dessen Dauer in geheimer Wahl zwei gleichberechtigte 
Klassensprecherinnen oder Klassensprecher. 2Bestehen für eine Schulstufe keine Klassen-
verbände, so werden Schulstufensprecherinnen oder Schulstufensprecher nach Maßgabe des 
§ 109 gewählt.

(2) 1Wählbar sind alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder - wenn keine Klassenverbände 
bestehen - der Schulstufe. 2Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden in einem zweiten 
Wahlgang gewählt.

(3) 1Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder die Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulstufe ab Jahrgangsstufe 4 sind Mitglieder der Klassenkonferenz und wirken in dieser 
Funktion an der Beratung und Beschlussfassung über alle Angelegenheiten mit, die für die 
gemeinsame Arbeit in der Klasse von wesentlicher Bedeutung sind. 2Sie vertreten die Schüle-
rinnen und Schüler insbesondere in Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbeur-
teilung sowie bei Konflikten in der Klasse.

§ 64
Bildung und Aufgaben des Schülerrats

(1) 1Die Sprecherinnen und Sprecher aller Klassen in den Sekundarstufen bilden mit den nach 
§ 65 gewählten Schulsprecherinnen und Schulsprechern und den Vertreterinnen und Vertre-
tern im Kreisschülerrat den Rat der Schülerinnen und Schüler (Schülerrat) der Schule. 2An 
Schulen für Geistigbehinderte können auf Beschluss der Schulkonferenz anstelle eines Schü-
lerrats alters- und entwicklungsgemäße Formen der Mitwirkung eingerichtet werden.
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(2) 1Für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sind durch Beschluss der Schulkonferenz 
alters- und entwicklungsgemäße Formen der Mitwirkung an der Gestaltung des Unterrichts, 
den Klassenkonferenzen und des Schullebens einzurichten. 2Sie erhalten mindestens einmal im 
Halbjahr Gelegenheit, ihre Anliegen in der Schulkonferenz vorzutragen.

(3) Der Schülerrat wählt seine Vertreterinnen und Vertreter in der Schulkonferenz oder im 
Schulvorstand und im Kreisschülerrat sowie deren Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter.

(4) 1Der Schülerrat vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule und ge-
genüber der zuständigen Behörde. 2Er kann im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags 
der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen.

(5) Dem Schülerrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben

1. vor Beschlüssen der Schulkonferenz oder des Schulvorstands von grundsätzlicher 
Bedeutung, 

2. zu Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbeurteilung in der Schule.

(6) 1Der Schülerrat darf zur Deckung seiner Kosten freiwillige Beiträge erheben und über den 
Schulverein Spenden annehmen, wenn diese frei von Auflagen und Bedingungen sind. 2Die 
Schulkonferenz oder der Schulvorstand stellt dem Schülerrat aus den der Schule zur Verfü-
gung stehenden Mitteln einen festen Betrag für die Durchführung schulbezogener Veranstal-
tungen zur Verfügung. 3Über Herkunft und Verwendung der Mittel ist den Schülerinnen und 
Schülern sowie der Schulkonferenz oder dem Schulvorstand auf Verlangen Rechnung zu legen.

(7) 1Der Schülerrat kann jährlich aus den stimmberechtigten Mitgliedern der Lehrerkonferenz 
für die Dauer des Schuljahres bis zu zwei Verbindungslehrerinnen oder Verbindungslehrer 
wählen, die die Verbindung zwischen Schülerrat, Lehrerkonferenz und Schulleitung fordern 
sollen. 2Die Verbindungslehrerinnen oder Verbindungslehrer nehmen an den Sitzungen des 
Schülerrats mit beratender Stimme teil.

(8) Die Mitgliedschaft im Schülerrat endet vorzeitig, sobald die Schülerinnen und Schüler aus 
der Klasse, der Schulstufe oder der Schule ausscheiden, für die sie gewählt wurden.

§ 65
Schulsprecherinnen und Schulsprecher

(1) 1Soweit nach § 64 Absatz 1 ein Schülerrat zu bilden ist, wählen die Schülerinnen und Schü-
ler der Schule von der vierten Klasse an spätestens sechs Wochen nach Beginn des Unterrichts 
eines neuen Schuljahres in geheimer Abstimmung aus ihrer Mitte für die Dauer des Schuljahres 
eine Schulsprecherin oder einen Schulsprecher und zwei stellvertretende Schulsprecherinnen 
oder Schulsprecher. 2Abweichend von Satz 1 kann auch eine aus höchstens sieben Personen 
bestehende Schulsprechergruppe gewählt werden.

(2) 1In den beruflichen Schulen wählen die Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie 
Schulstufensprecherinnen und Schulstufensprecher innerhalb von sechs Wochen nach Be-
ginn des Unterrichts eines neuen Schuljahres in geheimer Abstimmung aus ihrer Mitte für die 
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Dauer des Schuljahres eine Schulsprecherin oder einen Schulsprecher und zwei stellvertre-
tende Schulsprecherinnen oder Schulsprecher. 2Abweichend von Satz 1 kann der Schülerrat 
beschließen, dass die Funktion der Schulsprecherin oder des Schulsprechers für die Dauer 
eines Schuljahres einer von ihm zu wählenden und aus höchstens sieben Schülerinnen und 
Schülern bestehenden Schulsprechergruppe übertragen wird. 3Die Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher der Klassen mit Blockunterricht, die während derselben Zeiträume die Schule 
besuchen, wählen eine Gruppensprecherin oder einen Gruppensprecher und zwei Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter. 4Die Sprecherinnen und Sprecher der Klassen mit Teilzeitunter-
richt, die am selben Wochentag die Schule besuchen, wählen eine Tagessprecherin oder einen 
Tagessprecher und zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

(3) Die Schulsprecherin oder der Schulsprecher vertritt im Rahmen der Beschlüsse des Schü-
lerrats die Schülerinnen und Schüler gegenüber Schulleitung, Lehrerkonferenz, Elternrat, 
Schulkonferenz und Schulvorstand.

§ 66
Sitzungen, Vollversammlungen

(1) 1Der Schülerrat wird von den Schulsprecherinnen und Schulsprechern einberufen. 2Er kann 
für seine Sitzungen bis zu zwanzig Unterrichtsstunden pro Schuljahr in Anspruch nehmen. 
3Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder oder auf Verlangen der Schulleiterin oder des 
Schulleiters muss binnen zwei Wochen eine Sitzung stattfinden.

(2) 1Der Schülerrat oder die Schulsprecherinnen oder Schulsprecher können bis zu zehn Un-
terrichtsstunden pro Schuljahr für Vollversammlungen aller Schülerinnen und Schüler in An-
spruch nehmen. 2Sie haben das Recht zur Abhaltung weiterer Versammlungen außerhalb der 
Unterrichtszeit. 3Die Schülerinnen und Schüler können auf diesen Versammlungen Empfehlun-
gen an den Schülerrat beschließen. 4Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss, die Lehrkräfte 
und die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Elternrats können zu allen Versammlungen ein-
geladen werden.

§ 67
Kreisschülerrat

(1) 1Der Kreisschülerrat soll die Verbindung der Schülerräte eines Schulkreises untereinander 
und mit der Schülerkammer pflegen. 2Er besteht aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter, 
bei Schulen mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern aus je zwei Vertreterinnen und Vertre-
tern der Schülerräte der Schulen, die in dem jeweiligen Schulkreis liegen oder zu ihm gehören, 
und nach deren Wahl den Vertreterinnen und Vertretern des Schulkreises in der Schülerkammer. 

(2) 1Der Kreisschülerrat wählt unverzüglich aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter 
sowie eine Schriftführerin oder einen Schriftführer. 2Diese Personen können auch einen gleich-
berechtigten Vorstand bilden.
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(3) 1Der Kreisschülerrat wird vom Vorstand einberufen. 2Auf Verlangen eines Viertels der Mit-
glieder oder auf Verlangen der zuständigen Behörde muss binnen zwei Wochen eine Sitzung 
stattfinden. 3Die Sitzungen des Kreisschülerrats sind nicht öffentlich. 4Der Kreisschülerrat 
kann andere Personen zur Teilnahme an einzelnen Sitzungen oder zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten einladen.

(4) 1Die betroffenen Kreisschülerräte sind rechtzeitig zu hören vor

1. der Zusammenlegung, Teilung oder Schließung von Schulen innerhalb des 
Schulkreises,

2. einer Neubegrenzung von Schulkreisen und

3. der Einrichtung und Änderung von Schulkreisen für bestimmte Schulformen.

2Die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerräte betroffener Schulen haben in den zuständi-
gen Kreisschülerräten Rede- und Antragsrecht.

Sechster Abschnitt
Mitwirkung von Eltern

§ 68
Träger der Elternrechte, Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Die Rechte und Pflichten der Eltern nach diesem Gesetz nehmen wahr:

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten,

2. anstelle der oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen 
die Erziehung des Kindes mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten 
anvertraut oder mitanvertraut ist; das Einverständnis ist der Schule schriftlich 
nachzuweisen.

(2) 1Wahlberechtigt und wählbar sind alle Eltern. 2Stimmberechtigte Mitglieder der Lehrerkon-
ferenz dürfen an der Schule, an der sie tätig sind, nicht zu Klassenelternvertreterinnen oder 
Klassenelternvertretern oder zu Mitgliedern des Elternrats gewählt werden.

(3) 1Das Amt der Elternvertreterinnen und Elternvertreter endet vorzeitig, sobald keines ihrer 
Kinder mehr die Klasse, Schulstufe oder Schule besucht, für die sie gewählt wurden, oder so-
bald sie das Personensorgerecht verlieren. 2Wird das Kind des Mitglieds eines Elternrats, Krei-
selternrats oder der Elternkammer während dessen Amtszeit volljährig, so endet das Recht 
zur Ausübung des Amtes abweichend von Satz 1 erst mit Ablauf der Wahlperiode, für die das 
Mitglied gewählt worden ist.
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§ 69
Wahl der Klassenelternvertretung

(1) 1Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der einzelnen Schulklassen einschließlich der Vor-
schulklassen wählen spätestens vier Wochen nach Beginn des Unterrichts eines neuen Schul-
jahres auf einem Elternabend zwei Klassenelternvertreterinnen oder Klassenelternvertreter 
(Klassenelternvertretung). 2In einem zweiten Wahlgang sind zwei Ersatzpersonen zu wählen.

(2) 1Die Eltern haben für jedes ihrer Kinder zwei Stimmen. 2Dies gilt auch, wenn nur ein Eltern-
teil anwesend ist. 3Die Stimmen können getrennt abgegeben werden. 4Gewählt sind die Eltern, 
die die meisten Stimmen erhalten haben und die Wahl annehmen.

§ 70
Aufgaben der Klassenelternvertretung

(1) 1Die Klassenelternvertreterinnen und Klassenelternvertreter sind Mitglieder der Klassen-
konferenz und wirken in dieser Funktion an der Beratung über alle Angelegenheiten mit, die 
für die gemeinsame Arbeit in der Klasse von wesentlicher Bedeutung sind. 2Sie haben insbe-
sondere die Aufgabe,

1. die Beziehungen der Eltern einer Klasse oder – wenn keine Klassenverbände 
bestehen – einer Schulstufe untereinander und mit den jeweiligen Lehrkräften zu 
pflegen, 

2. bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Eltern und Lehrkräften zu 
vermitteln,

3. die Eltern über aktuelle Fragen der Schule zu informieren,

4. den Elternrat zu wählen,

5. die Schule und die Lehrerinnen und Lehrer bei der Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags zu unterstützen.

(2) Die Klassenelternvertretung ist vor der Zusammenlegung und Teilung der von ihren Kindern 
besuchten Klassen und Schulstufen oder deren Verlegung an andere Schulen zu hören.

(3) Die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte erteilen den Mitgliedern der Klassenelternver-
tretung die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte.

§ 71
Elternabende

(1) Auf Klassen- oder Schulstufenelternabenden, die mindestens zweimal im Schuljahr, im Üb-
rigen auf Verlangen der Klassenelternvertretung oder eines Viertels der Eltern stattfinden, be-
raten die Eltern mit den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften, insbesondere der Klassen- 
lehrerin oder dem Klassenlehrer, wichtige Fragen des Unterrichts und der Erziehung.
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(2) 1Die Elternabende werden in Abstimmung mit der Klassenelternvertretung von der Klas-
senlehrerin oder dem Klassenlehrer, bei Schulstufen ohne Klassenverbände von einer von der 
Schulleitung beauftragten Lehrkraft mit einer Frist von wenigstens einer Woche einberufen. 
2Die Leitung übernimmt ein Mitglied der Klassenelternvertretung, nach Absprache auch ge-
meinsam mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 3Solange die Klassenelternvertre-
tung nicht gewählt ist, leitet die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer den Elternabend. 4Auf 
Verlangen der Elternvertretung sollen weitere Lehrkräfte teilnehmen. 5Die Klassensprecherin-
nen und Klassensprecher oder die Schulstufensprecherinnen und Schulstufensprecher können, 
wenn sie dem Schülerrat angehören, an den Elternabenden teilnehmen. 6Im Einvernehmen zwi-
schen der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und der Elternvertretung können weitere 
Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Schulstufe eingeladen werden.

(3) Die Klassenelternvertretung kann Elternabende ohne Teilnahme von Lehrkräften und Schü-
lerinnen und Schülern durchführen.

§ 72
Aufgaben des Elternrats

(1) An den allgemeinbildenden Schulen mit Ausnahme der Schulen, die ausschließlich nicht 
mehr schulpflichtige Schülerinnen und Schüler unterrichten, muss, an beruflichen Schulen soll 
ein Elternrat gebildet werden.

(2) Der Elternrat soll

1. die Eltern oder die Klassenelternvertretungen über aktuelle Schulfragen 
und vor wichtigen Entscheidungen der Schulkonferenz oder des 
Schulvorstands informieren; er kann dazu Versammlungen der Eltern oder der 
Klassenelternvertretungen einberufen,

2. mit der Schulleitung, den Lehrkräften und dem Schülerrat bei der Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule zusammenwirken,

3. sich in der regionalen Öffentlichkeit im Rahmen der von der Schulkonferenz 
oder dem Schulvorstand vorgegebenen Grundsätze für die Belange der Schule 
einsetzen.

(3) Der Elternrat wählt die Mitglieder für den Kreiselternrat und die Schulkonferenz oder den 
Schulvorstand.

(4) Dem Elternrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben vor

1. Beschlüssen der Schulkonferenz oder des Schulvorstands von grundsätzlicher 
Bedeutung,

2. der Zusammenlegung und Teilung von Klassen und Schulstufen oder deren 
Verlegung an andere Schulen.
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(5) 1Elternrat und Klassenelternvertretung sollen einander in der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben unterstützen. 2Die Vorsitzende oder der Vorsitzende oder einzelne vom Elternrat beauf-
tragte Mitglieder sind berechtigt, an Klassen- oder Schulstufenelternabenden teilzunehmen.

§ 73
Zusammensetzung und Wahl des Elternrats

(1) 1Im Elternrat soll jede Schulstufe vertreten sein. 2An Schulen gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 
zweiter Halbsatz müssen die Grundschule und die Stadtteilschule jeweils von mindestens einem 
Drittel der gewählten Elternratsmitglieder vertreten sein. 3Der Elternrat besteht an Schulen

1. mit bis zu 26 Klassen aus neun,

2. mit mehr als 26 Klassen aus zwölf,

3. für jeweils begonnene neun über die Zahl von 35 hinausgehende Klassen aus 
weiteren drei Vertreterinnen und Vertretern der Eltern.

(2) 1Die Mitglieder des Elternrats werden spätestens sechs Wochen nach Beginn des Unter-
richts eines neuen Schuljahres von der Versammlung der Klassenelternvertreterinnen und 
Klassenelternvertreter gewählt. 2Bei Verhinderung einer Elternvertreterin oder eines Eltern-
vertreters kann die für sie oder ihn gewählte Ersatzperson das Stimmrecht ausüben. 3In einem 
zweiten Wahlgang sind mindestens zwei Ersatzmitglieder für die Dauer eines Jahres zu wählen. 
4Die Leitung der Versammlung obliegt der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Elternrats, 
solange diese oder dieser noch nicht bestimmt ist, der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 5Bei 
Schulen mit weniger als sechs Klassen erfolgt die Wahl des Elternrates durch eine Versamm-
lung aller Eltern der Schule.

(3) 1Die Mitglieder des Elternrats werden für drei, an beruflichen Schulen auf zwei Jahre ge-
wählt. 2Jedes Jahr scheidet ein Drittel, an beruflichen Schulen die Hälfte der Mitglieder aus. 
3Die ausgeschiedenen Mitglieder werden durch Neuwahlen ersetzt. 4Eine Wiederwahl ist zu-
lässig. 5Bei der Erst- oder Neubildung des Elternrats wird in drei getrennten Wahlgängen je ein 
Drittel der Mitglieder für ein Jahr, für zwei Jahre und für drei Jahre gewählt. 6An beruflichen 
Schulen wird entsprechend jeweils die Hälfte der Mitglieder für ein Jahr und für zwei Jahre 
gewählt.

(4) Der Elternrat ist aufgelöst, wenn

1. mehr als die Hälfte der Mitglieder das Amt gleichzeitig niederlegt oder

2. die Schule geteilt, mit einer anderen zusammengelegt oder geschlossen wird.
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§ 74
Verfahrensgrundsätze

(1) 1Der Elternrat wählt unverzüglich aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden, deren Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie eine Schrift-
führerin oder einen Schriftführer. 2Diese Personen können auch einen gleichberechtigten Vor-
stand bilden. 3Der Elternrat wählt ferner unverzüglich seine Vertreterinnen oder Vertreter in 
der Schulkonferenz und im Schulvorstand sowie im Kreiselternrat und deren Ersatzvertrete-
rinnen und Ersatzvertreter.

(2) 1Der Elternrat wird von seinem Vorstand einberufen. 2Sind die Mitglieder des Vorstands 
verhindert, so beruft die Schulleiterin oder der Schulleiter den Elternrat ein. 3Auf Verlangen 
eines Viertels der Mitglieder oder auf Verlangen der Schulleiterin oder des Schulleiters muss 
binnen zwei Wochen eine Sitzung stattfinden.

(3) 1Der Elternrat kann beschließen, schulöffentlich zu tagen. 2Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter sowie deren Stellvertreterin oder deren Stellvertreter, die Ersatzmitglieder und die 
Klassenelternvertreterinnen und Klassenelternvertreter sind zur Teilnahme berechtigt. 3Der 
Elternrat kann andere Personen zur Teilnahme an einzelnen Sitzungen einladen. 4Er kann in 
Ausnahmefällen ohne die Schulleitung tagen.

(4) 1Der Elternrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend ist. 2Er 
kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Ausschüsse einsetzen, denen auch Mitglieder des 
Schülerrats, Lehrkräfte und Eltern angehören können.

(5) Schulleitung und Lehrkräfte erteilen dem Elternrat die für seine Aufgabenwahrnehmung 
erforderlichen Auskünfte.

(6) 1Der Elternrat beruft wenigstens einmal jährlich eine Versammlung der Klassenelternver-
treterinnen und Klassenelternvertreter oder der Eltern ein, um über seine Tätigkeit zu berich-
ten und Fragen des Schullebens zu erörtern. 2Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss zur 
Teilnahme eingeladen werden, die Lehrkräfte und die Mitglieder des Schülerrats können zur 
Teilnahme eingeladen werden.

§ 75
Kreiselternrat

(1) 1Der Kreiselternrat soll die Verbindung der Elternräte eines Schulkreises untereinander und 
mit der Elternkammer pflegen und allgemeine Angelegenheiten des Schulkreises erörtern. 2Er 
besteht aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter, bei Schulen mit mehr als 800 Schülerin-
nen und Schülern aus je zwei Vertreterinnen und Vertretern der Elternräte der Schulen, die in 
dem jeweiligen Schulkreis liegen oder zu ihm gehören, und nach deren Wahl den Vertreterinnen 
und Vertretern des Schulkreises in der Elternkammer.

(2) 1Der Kreiselternrat wählt unverzüglich aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden, deren Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie eine Schrift-
führerin oder einen Schriftführer. 2Diese Personen können auch einen gleichberechtigten Vor-
stand bilden.
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(3) 1Der Kreiselternrat wird vom Vorstand einberufen. 2Auf Verlangen eines Viertels der Mit-
glieder oder auf Verlangen der zuständigen Behörde muss binnen zwei Wochen eine Sitzung 
stattfinden. 3Die Sitzungen des Kreiselternrats sind nicht öffentlich. 4Eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der zuständigen Behörde, die Ersatzmitglieder und Elternratsmitglieder des Schul-
kreises sind zur Teilnahme berechtigt. 5Der Kreiselternrat kann andere Personen zur Teilnahme 
an einzelnen Sitzungen oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten einladen. 6Er kann in Aus-
nahmefällen ohne eine Vertreterin oder einen Vertreter der zuständigen Behörde tagen.

(4) 1Die betroffenen Kreiselternräte sind rechtzeitig zu hören vor

1. der Zusammenlegung, Teilung oder Schließung von Schulen innerhalb des 
Schulkreises,

2. einer Neubegrenzung von Schulkreisen sowie

3. der Einrichtung und Änderung von Schulkreisen für bestimmte Schulformen.

2Die Vertreterinnen und Vertreter der Elternräte betroffener Schulen haben in den zuständigen 
Kreiselternräten Rede- und Antragsrecht.

Siebter Abschnitt
Besonderheiten der Schulverfassung an beruflichen Schulen

§ 76
Aufgaben und Rechte der Schulvorstände

(1) 1An beruflichen Schulen berät der Schulvorstand die Schulleiterin oder den Schulleiter 
in sämtlichen Angelegenheiten und fasst Beschlüsse nach Maßgabe dieses Gesetzes. 2Der 
Schulvorstand fördert die Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehr-
kräften, den nicht der Lehrerkonferenz angehörenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
beruflichen Schule, den zuständigen Fachgewerkschaften und den Ausbildungsbetrieben.

(2) Der Schulvorstand entscheidet auf der Grundlage von Vorlagen der Schulleiterin oder des 
Schulleiters über folgende grundlegende Ziele und wirtschaftliche Angelegenheiten der Schule:

1. die Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen der pädagogischen Arbeit im 
Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems,

2. die Ziel- und Leistungsvereinbarung,

3. die Grundsätze für die Verwendung der Personal- und Sachmittel im Rahmen ihrer 
Zweckbestimmung sowie über die Grundsätze der Beschaffung und Verwaltung 
der Lernmittel,

4. den Wirtschaftsplan,

5. den Jahresbericht.
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(3) Der Schulvorstand entscheidet ferner auf der Grundlage von Vorlagen der Schulleiterin 
oder des Schulleiters über folgende Elemente der Gestaltung des Schullebens:

1. die Hausordnung,

2. die Namensgebung für die Schule,

3. die Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der Schule,

4. die Durchführung von Geldsammlungen unter Schülerinnen und Schülern sowie 
Eltern,

5. die Form der Anhörung der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und 
der Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler vor der 
abschließenden Beschlussfassung über die Zeugnisse nach § 62 Absatz 3,

6. die Grundsätze für die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen und 
die diesbezügliche Mitwirkung von Externen,

7. die Grundsätze für soziale Aufgaben im Sinne des § 49 Absatz 2 Satz 2.

(4) Der Schülerrat, der Elternrat, die Lehrerkonferenz, die nicht der Lehrerkonferenz angehö-
renden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Lernortkooperationen können den Schulvor-
ständen Vorschläge zur Beratung oder Beschlussfassung unterbreiten.

§ 77
Zusammensetzung, Wahl und Stimmrechte

(1) Der Schulvorstand wird unter Vorsitz der stimmberechtigten Schulleiterin oder des stimm-
berechtigten Schulleiters aus

1. drei Mitgliedern der Lehrerkonferenz,

2. drei Wirtschaftsvertreterinnen oder Wirtschaftsvertretern,

3. drei Vertreterinnen oder Vertretern der für die Ausbildungsbetriebe zuständigen 
Fachgewerkschaften oder selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit 
sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung,

4. einem Mitglied des Schülerrats und

5. einem Mitglied des Elternrats, sofern an der Schule ein Elternrat gebildet ist, 
sonst einem weiteren Mitglied des Schülerrats

gebildet.
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(2) 1Die Lehrerkonferenz wählt aus ihrer Mitte drei Mitglieder des Schulvorstands für eine 
Amtszeit von drei Jahren. 2Sie wählt außerdem drei Ersatzmitglieder. 3Können die in den Sätzen 
1 und 2 genannten Mitglieder nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist einschließlich 
einer angemessenen Nachfrist gewählt werden, werden diese von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter nach pflichtgemäßem Ermessen berufen. 4Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 1 Nummer 2 sowie bis zu drei Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter werden auf 
Vorschlag der Verbände und Innungen, die für die an der Schule unterrichteten Ausbildungsbe-
rufe zuständig sind, im Einvernehmen mit den Kammern aus der Mitte der Ausbildungsbetriebe 
für drei Jahre ernannt. 5Die Lernortkooperationen der Schule können den Verbänden und In-
nungen Vorschläge unterbreiten. 6Der Schülerrat und der Elternrat wählen aus ihrer Mitte je-
weils ein Mitglied für den Schulvorstand und ein Ersatzmitglied für die Dauer der Schulzugehö-
rigkeit, höchstens jedoch für eine Amtszeit von drei Jahren. 7Die Vertreterinnen oder Vertreter 
nach Absatz 1 Nummer 3 sowie bis zu drei Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter werden 
auf Vorschlag der für die Ausbildungsbetriebe der Schule zuständigen Fachgewerkschaften 
oder selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit sozial- oder 
berufspolitischer Zielsetzung für drei Jahre ernannt.

(3) Allen Mitgliedern der Schulvorstände stehen zu sämtlichen Beschlussvorlagen Rede-, An-
trags- und Informationsrechte zu.

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder sind innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des Un-
terrichts im neuen Schuljahr zu benennen oder zu wählen.

§ 78
Verfahrensgrundsätze

(1) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Geschäfte des Schulvorstandes. 2Sie oder 
er lädt die Mitglieder des Schulvorstandes mindestens zweimal je Schuljahr zu einer Schulvor-
standssitzung ein. 3Auf Verlangen der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder muss innerhalb 
von zwei Wochen eine Sitzung unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnung einberufen 
werden. 4Der Schulvorstand gibt sich zur Ergänzung nachfolgender Verfahrensgrundsätze eine 
Geschäftsordnung.

(2) 1Der Schulvorstand beschließt mit der Mehrheit der Schulvertreterinnen oder Schulvertre-
ter als auch der Mehrheit der Wirtschaftsvertreterinnen oder Wirtschaftsvertreter als auch 
der Mehrheit der Vertreterinnen oder Vertreter der Fachgewerkschaften oder selbständigen 
Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung (Prinzip der 
kumulativen Mehrheit). 2Kommt ein Beschluss nicht zustande, stehen der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter die Rechte aus § 90 Absatz 1 zu.

(3) Ist oder wird der Schulvorstand beschlussunfähig, so kann er frühestens zwei, längstens 
zehn Tage später zu derselben Tagesordnung erneut einberufen werden und ist dann ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschlussfähig.

(4) In Angelegenheiten, in denen eine zügige Entscheidung zu treffen ist, ist die Schulleiterin 
oder der Schulleiter berechtigt, vorläufige Regelungen zu treffen.

(5) 1Die Sitzungen sind nicht schulöffentlich. 2Andere Personen können zur Teilnahme an ein-
zelnen Sitzungen oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten eingeladen werden.
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§ 78a
Lernortkooperationen

(1) 1An staatlichen berufsbildenden Schulen sind berufsbezogene Lernortkooperationen ein-
zurichten. 2Sie sollen die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schulen fördern und durch 
Absprachen die Qualität der Berufsausbildung weiterentwickeln. 3Für Berufe mit ähnlichen 
Berufsbildern können berufsübergreifende Lernortkooperationen gebildet werden.

(2) 1In die berufsbezogenen Lernortkooperationen kann jeder in einem entsprechenden Beruf 
ausbildende Betrieb, jede überbetriebliche Ausbildungseinrichtung, jeder Praktikumsbetrieb 
sowie die jeweilige Innung oder der jeweilige Fachverband je eine Vertreterin oder einen Ver-
treter entsenden. 2Den Lernortkooperationen gehören ferner die im entsprechenden Bildungs-
gang unterrichtenden Lehrkräfte an.

(3) Die Lernortkooperationen sollen insbesondere

1. an der Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte und der Ausbildungsqualität 
mitwirken,

2. betriebliches und schulisches Wissen gegenseitig nutzbar machen,

3. die Ausbildungsinhalte zwischen Betrieb und Schule abstimmen,

4. an der Ausgestaltung der Bildungspläne mitwirken,

5. die jeweiligen Schulvorstände in strategischen Fragen, insbesondere 
bei der Ausrichtung und Organisation der Ausbildung und bei größeren 
Investitionsvorhaben, beraten,

6. Kooperationen von Betrieben und Schule vereinbaren,

7. Zusatzqualifikationen und Förderangebote für einzelne Schülergruppen 
entwickeln,

8. die nähere Ausgestaltung der Organisationsformen des Berufsschulunterrichtes 
unter Berücksichtigung der Vorgaben und der Erfordernisse des Gesamtsystems 
der jeweiligen beruflichen Schule vereinbaren.

(4) 1Die Lernortkooperationen können Ausschüsse bilden. 2Näheres zum Verfahren, insbeson-
dere zu den Teilversammlungen und Ausschüssen, können die Lernortkooperationen durch 
Geschäftsordnung bestimmen.

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen der nach Absatz 2 zur Teilnahme an der Ler-
nortkooperation berechtigten Betriebe besitzen gegenüber der Lernortkooperation ein Anwe-
senheits-, Antrags- und Initiativrecht zu den in Absatz 3 genannten Angelegenheiten.
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